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Kreis Lippe 
 
337 Die „Einladung zur Sitzung des Beirates der 
 unteren Naturschutzbehörde des Kreises Lippe 
 am 29.08.2023 mit Tagesordnung“ 
 
ist gem. § 15 der Hauptsatzung des Kreises Lippe vom 
02.07.2018, zuletzt geändert durch Satzung vom 
20.01.2022 zur Änderung der Hauptsatzung, auf der Inter-
netseite des Kreises Lippe unter www.kreis-lippe.de/amtli-
che-bekanntmachungen   am 17.08.2023 öffentlich bekannt-
gemacht worden.   
 
 
Gez. Gedeon,  
Beiratsvorsitzender 

Kr.Bl. Lippe 25.08.2023 
 
 
 
338 Satzung über die Abfallentsorgung im 
 Kreis Lippe vom 10.08.2023 
 
Aufgrund des § 5 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (KrO NRW) vom 14.07.1994 (GV. NW. S 
646/SGV. NRW 2021) in der zurzeit gültigen Fassung, der 
§§ 2, 3, 5, 6 und 9 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen (Landeskreislaufwirtschaftsge-
setz - LKrWG) vom 21.06.1988 (GV. NW. S. 250) zuletzt ge-
ändert durch das Vierte Gesetz zur Änderung des Lan-
desabfallgesetzes vom 01.02.2022 (GV. NRW. S. 121), des 
Gesetzes zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Siche-
rung der umweltverträglichen Bewirtschaftung  von Abfällen 
(KrWG) vom 24.02.2012 (BGBl. I S. 212) und in Ausführung 
der Verordnung über die Bewirtschaftung von gewerblichen 
Siedlungsabfällen und von bestimmten Bau- und Abbruch-
abfällen (GewAbfV) vom 18.04.2017 (BGBl I S. 896), des 
Gesetzes über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und 
die hochwertige Verwertung von Verpackungen  (VerpackG) 
vom 05.07.2017 (BGBl. I S. 2234), dem Elektro- und Elekt-
ronikgerätegesetz (ElektroG) vom 20.10.2015 (BGBl. I S. 
1739), der Verordnung über Anforderungen an die Verwer-
tung und Beseitigung von Altholz (AltholzV) vom 15.08.2002 
(BGBl. I S. 3302) sowie des Gesetzes über Ordnungswidrig-
keiten in der Fassung der Bekanntmachung vom 19.02.1987 
(BGBl. I S. 602) – in den jeweils gültigen Fassungen – hat 
der Kreistag des Kreises Lippe in seiner Sitzung am 
19.06.2023 folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
Abfallwirtschaftliche Ziele 

 
Ziele der ökologischen Abfallwirtschaft im Kreis Lippe sind 
entsprechend der in § 6 Abs. 1 KrWG geregelten Abfallhie-
rarchie 
- Vermeidung 
- Vorbereitung zur Wiederverwendung, 
- Recycling (stoffliche Verwertung) 
- sonstige Verwertung, insbesondere energetische 
 Verwertung und Verfüllung, 
- Beseitigung. 

 
§ 2 

Aufgabe 
 

(1) Der Kreis Lippe betreibt die Abfallentsorgung in 
einem Gebiet nach Maßgabe der Gesetze und  

 
dieser Satzung als öffentliche Einrichtung. Diese 
bildet eine rechtliche und wirtschaftliche Einheit. 

 
(2) Der Kreis bzw. der Abfallwirtschaftsverband 

Lippe kann sich zur Durchführung dieser Aufga-
ben ganz oder teilweise Dritter bedienen. 

(3) Mit Gründung des Abfallwirtschaftsverbandes 
Lippe (AWV Lippe) sind die abfallrechtlichen 
Aufgaben - mit Ausnahme der gewerblichen Ab-
fallberatung, der Erstellung des kommunalen 
Abfallwirtschaftskonzeptes, sowie der Satzungs-
hoheit - auf den Zweckverband als öffentlich-
rechtlicher Entsorgungsträger (örE) übergegan-
gen. 

 
§ 3 

Umfang der Abfallentsorgung 
 

(1) Die Entsorgung von Abfällen durch den Kreis 
Lippe bzw. den Abfallwirtschaftsverband Lippe 
umfasst nach Maßgabe des Abfallwirtschafts-
konzepts des Kreises und dieser Satzung Maß-
nahmen zur Vermeidung von Abfällen, das Ge-
winnen von Stoffen und Energie aus Abfällen 
(Abfallverwertung) und das Beseitigen von Ab-
fällen sowie die hierzu erforderlichen Maßnah-
men des Behandelns und Lagerns. 

(2) Der Abfallwirtschaftsverband Lippe bedient sich 
zur Durchführung dieser Aufgabe der Gesell-
schaft für Abfallbeseitigung Lippe und sonstiger 
von ihm beauftragter Dritter. Näheres regeln die 
entsprechenden  vertraglichen Vereinbarungen 

(3) Das Einsammeln und Befördern der Abfälle zur 
Verwertung, Behandlung, Ablagerung bzw. zum 
Umschlag wird vom Abfallwirtschaftsverband 
Lippe bzw. von der Stadt Detmold nach den von 
den Städten und Gemeinden erlassenen Sat-
zungen über die Abfallentsorgung und unter Be-
achtung des Abfallwirtschaftskonzeptes des 
Kreises in seiner jeweils gültigen Fassung wahr-
genommen. 

(4) Zur Erprobung und Einführung von neuen Me-
thoden und Systemen zur Erfassung, Sammlung 
und zum Transport von Abfällen sowie zur Be-
handlung, Verwertung und Beseitigung von Ab-
fällen kann der AWV Lippe in Abstimmung bzw. 
ggf. in Zusammenarbeit mit den kreisangehöri-
gen Kommunen Modellversuche mit örtlich und 
zeitlich begrenzter Wirkung durchführen 

 
§ 4 

Ausgeschlossene Abfälle 
 

(1) Von der Entsorgung ausgeschlossen sind ge-
mäß § 20 Abs. 2 KrWG mit Zustimmung der zu-
ständigen Behörde: 

a. alle Abfälle, die nicht in den jeweils gülti-
gen Positivkatalogen der unter § 10 Abs. 
1 genannten Abfallentsorgungs- und Ab-
fallbehandlungsanlagen aufgeführt sind. 
Dies gilt auch dann, wenn diese Abfälle 
mit anderen – nicht ausgeschlossenen – 
vermischt sind, ungeachtet des Mi-
schungsverhältnisses. 

b. alle Abfälle, die zwar in den Positivkatalo-
gen der unter § 10 Abs. 1 genannten Ab-
fallentsorgungs- und Abfallbehandlungs-
anlagen aufgeführt sind, aber aufgrund  
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anderer begrenzender Faktoren (chemi-
sche Zuordnungswerte, Heizwerte etc.) 
nicht in der entsprechenden Entsor-
gungsanlage angenommen werden dür-
fen. 

c. Verpackungen im Sinne des § 3 Ver-
packG soweit Rücknahmeeinrichtungen 
tatsächlich zur Verfügung stehen. 
 

(2) Elektro- und Elektronikaltgeräte im Sinne des § 
3 des ElektroG sind von der Entsorgung ausge-
schlossen. Dies gilt nicht für die in § 14 Abs. 1 
ElektroG definierten Sammelgruppen, die ge-
mäß § 14 Abs. 5 vom AWV Lippe nach den wei-
teren Vorschriften des ElektroG entsorgt wer-
den. 

(3) Über Absatz 1 hinaus kann der Abfallwirtschafts-
verband Lippe Kreis Lippe in Einzelfällen mit Zu-
stimmung der oberen Abfallwirtschaftsbehörde 
Abfälle vom Anliefern, Behandeln, Lagern und 
Ablagern ausschließen, wenn diese nach Art, 
Menge oder Beschaffenheit nicht mit den in pri-
vaten Haushalten anfallenden Abfällen entsorgt 
werden können. Der Abfallwirtschaftsverband 
Lippe Kreis Lippe kann die Besitzer solcher Ab-
fälle verpflichten, diese bis zur Entscheidung der 
oberen Abfallwirtschaftsbehörde auf ihrem 
Grundstück so zu lagern, dass das Wohl der All-
gemeinheit (§ 15 Abs. 2 KrWG) nicht beeinträch-
tigt wird. 

(4) Soweit Abfälle von der Entsorgung durch den 
Kreis ausgeschlossen sind, ist der Besitzer die-
ser Abfälle nach den Vorschriften des Kreislauf-
wirtschaftsgesetzes und des Landeskreislauf-
wirtschaftsgesetzes zur Entsorgung verpflichtet. 

(5) Weitere Abfälle können vom Kreis Lippe bzw. 
vom AWV Lippe entsorgt werden, soweit die er-
forderlichen Zulassungen von den jeweils zu-
ständigen Behörden erteilt werden. 

 
§ 5 

Schadstoffhaltige Abfälle 
 

(1) Der Ausschluss von Abfällen durch diese Sat-
zung gilt nicht für solche Abfälle aus Haushaltun-
gen, die wegen ihres Schadstoffgehaltes zur 
Wahrung des Wohls der Allgemeinheit einer ge-
trennten Entsorgung bedürfen. Dies gilt auch für 
Kleinmengen vergleichbarer Abfälle aus Ge-
werbe- und Dienstleistungsbetrieben, soweit sie 
im Rahmen der getrennten kommunalen Entsor-
gung der Haushalte angeliefert werden und mit 
den zuvor genannten Abfällen entsorgt werden 
können. Anlieferungsberechtigt für Kleinmengen 
sind neben Haushalten nur solche Gewerbe- o-
der Dienstleistungsbetriebe, bei denen jährlich 
insgesamt nicht mehr als 500 kg der in der Abfall-
verzeichnis-Verordnung - AVV -  vom 10. Dezem-
ber 2001 (BGBl. I S. 3379 ff.) durch ein Sternchen 
(*) als gefährlich gekennzeichneten Abfallarten 
anfallen. 

(2) Abfälle im Sinne des Abs. 1 dürfen, soweit sie 
aus privaten Haushalten stammen, nur an den 
von den öffentlich rechtlichen Entsorgungsträ-
gern (örE) bekannt gegebenen Terminen an den 
Sammelstellen und Sammelfahrzeugen angelie-
fert werden. Soweit sie aus Gewerbe- oder 
Dienstleistungsbetrieben stammen, sind sie –  

 
falls der Abfallbesitzer die Entsorgung nicht 
selbst oder durch von ihm beauftragte Dritte in 
einer dafür zugelassenen Anlage vornimmt – 
dem für diesen Zweck eingerichteten Sammel-
system nach vorheriger Absprache mit dem örE 
zuzuführen. 

 
§ 6 

Inanspruchnahme der Abfallentsorgungsanlagen 
durch den Abfallwirtschaftsverband und  

die Stadt Detmold 
 

(1) Der Abfallwirtschaftsverband Lippe und die Stadt 
Detmold haben im Rahmen der §§ 3, 4, 13 und 14 
die in ihrem Gebiet anfallenden Abfälle einzusam-
meln und zu den dafür in § 10 Abs. 1 genannten 
Abfallentsorgungs- und Abfallbehandlungsanlagen 
zu befördern. 

(2) Zur Entsorgung von unbelastetem Bodenaushub 
und Bauschutt sind die im Kreis Lippe vorhandenen 
Mono-Deponien und Recyclinganlagen zu nutzen. 

 
§ 7 

Anschluss- und Benutzungsrecht für Besitzer  
von Abfällen 

 
(1) Der Besitzer, dessen Abfälle vom Einsammeln und 

Befördern durch eine kreisangehörige Gemeinde 
ausgeschlossen sind, ist verpflichtet, das Behan-
deln, Lagern und Ablagern der Abfälle in den vom 
Kreis Lippe bzw. vom Abfallwirtschaftsverband zur 
Verfügung gestellten Abfallentsorgungsanlagen 
vornehmen zu lassen,  soweit der Kreis diese Ab-
fälle nicht auch seinerseits von der weiteren Ent-
sorgung ausgeschlossen hat und soweit der Abfall-
erzeuger- und Besitzer nach § 17 Abs. 1 KrWG zur 
Überlassung verpflichtet ist (Anschluss- und Benut-
zungszwang). Dies gilt auch für den Fall des § 7 
GewAbfV, wenn eine kreisangehörige Stadt oder 
Gemeinde das Einsammeln und Befördern für be-
stimmte Siedlungsabfälle ausgeschlossen hat. 

(2) Der Benutzungszwang besteht nicht, 
a. soweit Abfälle nach § 4 von der Abfallentsor-

gung ausgeschlossen sind, 
b. soweit Abfälle in Wahrnehmung der Produkt-

verantwortung nach § 23 KrWG freiwillig zu-
rückgenommen werden und dem zurückneh-
menden Hersteller oder Vertreiber ein Frei-
stellungs- oder Feststellungsbescheid nach § 
26 KrWG erteilt worden ist, 

c. soweit Abfälle einer Rücknahme- oder Rück-
gabepflicht auf Grund einer Rechtsverord-
nung nach § 25 KrWG unterliegen, entspre-
chende Rücknahmesysteme zur Verfügung 
stehen und der Kreis bzw. der AWV Lippe an 
deren Rücknahme nicht mitwirkt, 

d. soweit Abfälle, die nicht gefährlich im Sinne 
des § 3 Abs. 5 KrWG sind, durch gemeinnüt-
zige Sammlung gemäß § 17 Abs. 2 Zif. 3 ei-
ner ordnungsgemäßen und schadlosen Ver-
wertung zugeführt werden, 

e. soweit Abfälle, die nicht gefährlich im Sinne 
des § 3 Abs. 5 KrWG sind, durch gewerbliche 
Sammlung gemäß § 17 Abs. 2 Zif. 4 einer 
ordnungsgemäßen und schadlosen Verwer-
tung zugeführt werden, wenn und 
 
 



394 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE  
 

 

 
f. soweit dies dem Abfallwirtschaftsverband 

Lippe Kreis Lippe nachgewiesen wird und 
nicht überwiegende öffentliche Interessen 
entgegenstehen. 

 
§ 9 

Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang 
 

(1) Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang 
kann im Einzelfall auf Antrag vom  Abfallwirt-
schaftsverband Lippe Kreis Lippe erteilt werden, 
wenn gewährleistet ist, dass die Abfälle in einer an-
deren dafür zugelassenen Abfallentsorgungsan-
lage (§ 28 Abs. 1 KrWG) oder in sonstiger, das 
Wohl der Allgemeinheit nicht beeinträchtigender 
Weise (§ 28 Abs. 2 KrWG) entsorgt werden. 

(2) Die Möglichkeit der anderweitigen Entsorgung o-
der ist im Antrag zu erläutern und durch geeignete 
Unterlagen (Pläne, Bescheinigung, Verträge mit 
Dritten und ähnliche Nachweise) darzutun. 

(3) Die Befreiung kann unter Bedingungen erteilt und 
mit Auflagen verbunden werden. Sie darf nur be-
fristet oder unter dem Vorbehalt des Widerrufs er-
teilt werden. 

(4) Bis zur Bewilligung des Antrages bleibt der An-
schluss- und Benutzungszwang gemäß § 8 beste-
hen. 

 
§ 10 

Abfallentsorgungsanlagen 
 

Der Kreis Lippe bzw. der Abfallwirtschaftsverband Lippe 
stellen folgende Abfallentsorgungs- und Abfallbehandlungs-
anlagen zur Verfügung: 

a. Kompostwerk Lemgo, Zum Kompostwerk 200, 
32657 Lemgo 

b. Müllverbrennungsanlage Bielefeld-Herford GmbH, 
Schelpmilser Weg 30, 33609 Bielefeld 

c. Enertec Hameln GmbH, Heinrich-Schoormann-
Weg 1, 31789 Hameln 

d. Deponie Pohlsche Heide 1, 32479 Hille 
e. Recyclinghof der ABG, Zum Kompostwerk 200, 

32657 Lemgo 
f. Recyclinghof der ABG, Barntruper Str. 115, 32758 

Detmold 
g. Recyclinghof der AGA, Im Fliegerhorst 17, 32756 

Detmold 
h. Deponie Reesberg, Felix-Wankel-Str. 15, 32278 

Kirchlengern 
 

§ 11 
Benutzung der Abfallentsorgungsanlagen 

 
(1) Die Benutzung der zur Verfügung gestellten Ab-

fallentsorgungsanlagen richtet sich, soweit darüber 
in dieser Satzung nichts enthalten ist, nach der je-
weiligen Betriebs- und Benutzungsordnung des 
Betreibers. In der Betriebsordnung können für die 
Abnahme bestimmte Abfälle nach Art und Menge 
Beschränkungen vorgesehen und eine Vorbehand-
lung bestimmter Abfälle verlangt werden, soweit 
der ordnungsgemäße Betrieb der Abfallentsor-
gungsanlagen dies erfordert. 

(2) Zugelassene Abfälle, die die Gemeinden nach ih-
ren satzungsrechtlichen Bestimmungen vom Ein-
sammeln und Befördern ausgeschlossen haben, 
sind von den Abfallbesitzern bei der hierfür nach §  
 

 
10 vorgesehenen Abfallentsorgungsanlage anzu-
liefern. 

(3) Der Kreis Lippe bzw. der AWV Lippe oder der von 
ihm beauftragte Dritte kann Abfälle zurückweisen, 
wenn die Anforderungen der Betriebs- und Benut-
zungsordnung nicht eingehalten werden. Im Ein-
zelfall entstehende Mehrkosten sind vom Abfallan-
lieferer über die nach § 19 zu zahlenden Gebüh-
ren und Entgelte hinaus zu tragen. 

 
§ 12 

Abfallberatung 
 

Der Kreis informiert die Abfallerzeuger und berät diese über 
Möglichkeiten der  Vermeidung, der Verwertung und ord-
nungsgemäßen Beseitigung der von ihm zu entsorgenden 
Abfällen. 
 

§ 13 
Getrennthaltung von Abfällen 

 
(1) Zur Erfüllung der Anforderungen des Kreislaufwirt-

schaftsgesetzes und des Landeskreislaufwirt-
schaftsgesetzes sind Abfälle zur Verwertung be-
reits an der Anfallstelle vom Abfallbesitzer oder -
erzeuger von Abfällen zur Beseitigung getrennt zu 
halten. Für gewerbliche Abfälle sind die GewAbfV 
und AltholzV bei der Trennung und Beseitigung der 
gewerblichen Abfälle verbindlich zu beachten. 

(2) Vorbehaltlich anderer bundes- oder landesrechtli-
cher Regelungen haben nicht an die öffentliche 
Abfallentsorgung angeschlossene Personen, Be-
triebe und Einrichtungen einschließlich der Beför-
derer, Abfälle getrennt zu halten und den für den 
jeweiligen Abfallstoff eingerichteten örtlichen Sam-
melsystemen (öffentlich aufgestellten Sammelbe-
hältern, Einzelwertstoffbehältern im Holsystem o-
der Straßensammlungen) bzw. Verwertungsanla-
gen zuzuführen, wenn dadurch bestimmte Abfall-
arten verwertet oder für sie vorgesehene Entsor-
gungswege genutzt werden können. 

(3) Von den Verpflichtungen nach Abs. 1 und 2 kann 
der Kreis durch Ausnahmegenehmigung im Ein-
zelfall oder durch Allgemeinverfügung entbinden. 

 
§ 14 

Abfallverwertung 
 

(1) Der Kreis Lippe bzw. der AWV Lippe stellt im Rah-
men seiner Zuständigkeit die Verwertung von Ab-
fällen aus privaten Haushalten nach § 3 sicher. 

(2) Besitzer, deren Abfälle vom Einsammeln und Be-
fördern durch die kreisangehörigen Städte und 
Gemeinden ausgeschlossen sind, haben alle nach 
der GewAbfV verwertbaren Anteile von Abfällen 
(u.a. Papier, Pappe, Karton; Hohlglas; biogene 
Abfälle; Holz; Metall; Elektro- und Elektronikge-
räte; verwertbare Bauschuttabfälle) getrennt von 
anderen Abfällen einer Verwertung zuzuführen. 

(3) Unbelasteter Bodenaushub ist so auszubauen, 
zwischenzulagern und zu transportieren, dass 
Vermischungen mit Bauschutt, Baustellenabfällen 
und anderen Abfallstoffen unterbleiben. Um bei 
Baumaßnahmen das Verbringen von Bodenaus-
hub in andere Standorte zu vermeiden, haben die 
kreisangehörigen Städte und Gemeinden bei der 
Aufstellung von Bebauungsplänen das Verbringen 
des anfallenden Bodenaushubs innerhalb des  
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Plangebietes, soweit technisch möglich, festzu-
schreiben. 

(4) Bei der Durchführung von Baumaßnahmen ins-
bes. bei Instandsetzungs-, Renovierungs-, Neu-
bau- und Abbruchmaßnahmen  sind Bau- und Ab-
bruchabfälle (Bodenaushub, Bauschutt, Baustel-
lenabfälle, Wertstoffe und Schadstoffe) gemäß der 
GewAbfV voneinander getrennt zu halten und zu 
verwerten. Verantwortlich für die Einhaltung dieser 
Verpflichtungen ist der bauausführende Unterneh-
mer bzw. die bauausführende Person. Soweit mit 
dem Transport Dritte beauftragt werden, sind 
diese verpflichtet, die o. a. Stoffe getrennt abzulie-
fern. 
 

(5) Die kreisangehörigen Städte und Gemeinden ha-
ben zur Verwertung von Abfällen mindestens in 
dem nachfolgend näher bestimmten Umfang eine 
getrennte Erfassung durchzuführen: 
a. Papier, Pappe und Kartonagen (PPK) sind im 

Rahmen einer regelmäßigen Grundstücksent-
sorgung (Holsystem) getrennt von anderen 
Abfällen einzusammeln und der Verwertung 
zuzuführen. Der Abfuhrrhythmus soll 4 Wo-
chen nicht überschreiten. 

b. Pflanzenabfälle und kompostierbare Abfälle 
(Bioabfälle) sind im Rahmen einer regelmäßi-
gen Grundstücksentsorgung getrennt von an-
deren Abfällen einzusammeln und der Ver-
wertung zuzuführen. Der Abfuhrrhythmus darf 
2 Wochen nicht überschreiten. Zur Sicherstel-
lung der Kompostqualität und aus verarbei-
tungstechnischen Gründen dürfen zur Ge-
trenntsammlung von Bioabfällen an den An-
fallstellen keine Kunststofftüten oder kunst-
stoffähnlichen Abfallsäcke verwendet werden, 
auch wenn für diese der Nachweis der biolo-
gischen Abbaubarkeit erbracht wird. Die ord-
nungsgemäße Befüllung der Biotonnen ist 
durch geeignete wiederkehrende Maßnah-
men bei der Einsammlung zu überprüfen 
(z.B. durch den Einsatz technischer Detekti-
onssysteme), nicht ordnungsgemäß befüllte 
Biotonnen sind von der Bioabfallsammlung 
auszuschließen und, soweit kein Nachsortie-
ren zumutbar ist, zusammen mit dem Restab-
fall zu entsorgen. 

c. Sonstige biologisch abbaubare Abfälle (Grün-
schnitt aus privaten Haushalten) sind den 
vom Kreis Lippe oder dem Abfallwirtschafts-
verband Lippe beauftragten Dritten zuzufüh-
ren. 

d. Eine gesonderte Erfassung und Anlieferung 
von Sperrmüll ist sicherzustellen. Den Ein-
wohnern ist die Sperrmüllentsorgung im Hol- 
und Bringsystem zu ermöglichen. Die erfass-
ten Mengen sind an der Anlage des beauf-
tragten Dritten anzuliefern, an der vor dem 
weiteren Umschlag zu den Behandlungsanla-
gen die Getrennterfassung von Wertstoffen i. 
S. d. § 14 Abs. 1 KrWG, insb. Altholz, Metall 
und Kunststoff, erfolgt. 

e. Alttextilien sind über ein kombiniertes Hol- 
und Bringsystem zu erfassen, das zusätzlich 
zur gewerblichen Sammlung angeboten wird. 

f. Für Elektro- und Elektronikgeräte aus priva-
ten Haushalten gelten die Regelungen des  
 

 
ElektroG. Sie dürfen nicht dem Restmüll zu-
geführt werden, sondern sind vorzugsweise 
dem Einzelhandel zurückzugeben oder den 
Wertstoffhöfen zuzuführen. Die Wertstoffhöfe 
sind zugleich Sammelstellen im Sinne des § 9 
ElektroG. 

(7) Von den abfallwirtschaftlichen Festlegungen kann 
 der Kreis Im Einzelfall auf begründeten Antrag hin 
 widerruflich Ausnahmen zulassen. Die Ausnahmen 
 können befristet und mit Nebenbestimmungen 
 versehen werden. 

 
15 

Anmeldepflicht 
 

(1) Die kreisangehörigen Gemeinden haben dem Kreis 
Lippe bzw. dem Abfallwirtschaftsverband Lippe 
den erstmaligen Anfall von Abfällen, deren voraus-
sichtliche Zusammensetzung und Menge sowie 
jede wesentliche Veränderung der anfallenden Ab-
fälle nach Zusammensetzung und Menge unver-
züglich anzumelden. 

(2) Das Gleiche gilt für den Besitzer von Abfällen, so-
fern dieser nach § 8 seine Abfälle unmittelbar zu 
überlassen hat, und zwar auch für den erstmali-
gen Anfall von Abfällen. Wechselt der Inhaber ei-
nes Betriebes, aus dem bisher regelmäßig Abfälle 
zu einer der in § 10 Abs. 1 aufgeführten Abfallent-
sorgungsanlage unmittelbar befördert worden 
sind, so hat der neue Inhaber dies unverzüglich 
mitzuteilen und die nach Absatz 1 erforderlichen 
Angaben zu machen. 

 
§ 16 

Auskunftspflicht, Betretungsrecht 
 

(1) Der Anschlussberechtigte ist verpflichtet, über § 15 
hinaus alle für die Abfallentsorgung erforderlichen 
Auskünfte zu erteilen. 

(2) Die Eigentümer und Besitzer von Grundstücken, 
auf denen überlassungspflichtige Abfälle anfallen, 
sind verpflichtet, das Betreten der Grundstücke 
zum Zwecke der Überwachung der Getrennthal-
tung und Verwertung von Abfällen zu dulden (§ 19 
KrWG). 

(3) Den Beauftragten des Kreises oder des Abfallwirt-
schaftsverbandes Lippe ist zur Prüfung, ob die 
Vorschriften dieser Satzung befolgt werden, unge-
hindert Zutritt zu Grundstücken und insbesondere 
zu solchen Betriebsstellen zu gewähren, bei de-
nen Abfälle anfallen; auf den Grundstücken vor-
handene Sammelstellen für Abfälle müssen zu 
diesem Zweck jederzeit zugänglich sein. 

(4) Die Anordnungen der Beauftragten sind zu befol-
gen. Wird einer Anordnung nicht innerhalb einer 
angemessenen Frist entsprochen, so ist der Kreis 
berechtigt, die notwendigen Zwangsmittel nach 
den §§ 55 ff. des Verwaltungsvollstreckungsgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 19. Februar 2003 
(GV. NRW. S. 156, 2005 S. 818) – in der jeweils 
geltenden Fassung - anzuwenden, insbesondere 
die erforderlichen Maßnahmen auf Kosten des 
Anschlussberechtigten durchzuführen oder von 
anderen durchführen zu lassen. 

(5) Die Beauftragten haben sich durch einen vom 
Kreis Lippe oder Abfallwirtschaftsverband Lippe  
ausgestellten Dienstausweis auszuweisen. 
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§ 17 

Unterbrechung der Abfallentsorgung 
 

(1) Unterbleibt die dem Kreis Lippe oder dem Abfall-
wirtschaftsverband Lippe obliegende Abfallentsor-
gung bei vorübergehenden Einschränkungen, Un-
terbrechungen oder Verspätungen infolge von Be-
triebsstörungen, Streiks, betriebsnotwendigem Ar-
beiten, behördlichen Verfügungen oder höherer 
Gewalt, werden die erforderlichen Maßnahmen so-
bald wie möglich nachgeholt. 

(2) Im Fall des Absatzes 1 besteht kein Anspruch auf 
Ermäßigung der Gebühren oder Entgelte oder auf 
Schadenersatz. 

 
§ 18 

Anfall der Abfälle, Eigentumsübergang 
 

(1) Als angefallen zum Behandeln, Lagern und Abla-
gern in den vom Abfallwirtschaftsverband Lippe zur 
Verfügung gestellten Abfallentsorgungs- und Ab-
fallbehandlungsanlagen gelten die nach § 17 Abs. 
1 KrWG zu überlassenden Abfälle, sobald die Vo-
raussetzungen des Abfallbegriffs des § 3 Abs. 1 
KrWG erstmals erfüllt sind. 

(2) Die Abfälle gehen in das Eigentum des Abfallwirt-
schaftsverbandes Lippe  über, sobald sie bei der 
Abfallentsorgungs-  oder Behandlungsanlage an-
genommen sind. 

(3) Der Abfallwirtschaftsverband Lippe ist nicht ver-
pflichtet, im Abfall nach verlorenen Gegenständen 
suchen zu lassen. Im Abfall vorgefundene Wert-
gegenstände werden als Fundsachen behandelt. 

(4) Unbefugten ist nicht gestattet, angefallene Abfälle 
zu durchsuchen oder wegzunehmen. 

 
§ 19 

Deckung der Ausgaben (Gebühren und Entgelte) 
 

(1) Für die Inanspruchnahme der vom AWV Lippe zur 
Verfügung gestellten Abfallentsorgungsanlagen,  
sonstiger abfallwirtschaftlicher Maßnahmen zur 
Übernahme von Abfällen der kreisangehörigen 
Kommunen sowie sonstiger ansatzfähiger Kosten 
werden Benutzungsgebühren nach einer zu dieser 
Satzung erlassenen Gebührensatzung sowie Ent-
gelte entsprechend der Haushaltssatzung des Ab-
fallwirtschaftsverbandes Lippe erhoben. 

(2) Für die Entsorgung von hausmüllähnlichen Ge-
werbeabfällen durch die Inanspruchnahme der un-
ter § 10 genannten Abfallentsorgungsanlagen gel-
ten die Entgelte des Betreibers der jeweiligen An-
lage, die dem Anlieferer vom Anlagenbetreiber di-
rekt in Rechnung gestellt werden.  

 
§ 20 

Begriff des Grundstücks 
 
Grundstück im Sinne dieser Satzung ist unabhängig von der 
Eintragung im Liegenschaftskataster und im Grundbuch und 
ohne Rücksicht auf die Grundstücksbezeichnung jeder zu-
sammenhängende Grundbesitz, der eine selbstständige 
wirtschaftliche Einheit bildet. 
 
 
 
 
 

 
§ 21 

Ordnungswidrigkeiten 
 

(1) Unbeschadet der im Bundes- oder Landesrecht ge-
troffenen Regelungen handelt ordnungswidrig, wer 
vorsätzlich oder fahrlässig dieser Satzung zuwider-
handelt, indem er 
a. von der Entsorgung ausgeschlossenen Abfälle 

unter Verstoß gegen § 4 Abs. 1 an den Ab-
fallentsorgungsanlagen anliefert, 

b. entgegen § 5 Abs. 2 Abfälle anliefert, 
c. nach § 8 vom Einsammeln und Befördern 

durch den Abfallwirtschaftsverband oder die 
kreisangehörige Gemeinden ausgeschlos-
sene Abfälle nicht bestimmungsgemäß zu ei-
ner vom Abfallwirtschaftsverband nach § 10 
Abs. 1 zur Verfügung gestellten Abfallentsor-
gungsanlage befördert, 

d. entgegen § 11 Abs. 1 gegen Betriebsordnun-
gen für Abfallentsorgungsanlagen verstößt, 

e. gegen die Verpflichtungen gem. § 13 Abs. 1 
und 2 verstößt, 

f. gegen die Verpflichtungen gem. § 14 Abs. 
1,2und 3 verstößt, 

g. entgegen § 15 den erstmaligen Anfall von Ab-
fällen oder wesentliche Veränderungen des 
Abfalls nicht unverzüglich anmeldet, 

h. entgegen § 16 Abs. 1 erforderliche Auskünfte 
nicht, nicht richtig, unvollständig oder nicht 
fristgerecht abgibt oder Anordnungen nach § 
16 Abs. 4 Satz 1 nicht befolgt, 

i. entgegen § 16 Abs. 2 und 3 den Beauftragten 
des Kreises den ungehinderten Zutritt zu den 
Grundstücken und Betriebsteilen, in denen 
Abfälle anfallen, verweigert, 

j. entgegen § 19 Abs. 4 unbefugt Abfälle bei den 
Entsorgungsanlagen durchsucht oder weg-
nimmt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße 
bis zu 60.000 € geahndet werden, soweit nicht an-
dere gesetzliche Bestimmungen hierfür eine hö-
here Geldbuße vorsehen. 

 
§ 22 

Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in 
Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die Abfallentsorgung 
im Kreis Lippe vom 28.10.2020 außer Kraft. 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung über die Abfallentsorgung im Kreis 
Lippe vom 10.08.2023  wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. Gem. § 5 Absatz 6 der Kreisordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (KrO NRW) in der zur-
zeit geltenden Fassung wird hiermit darauf hingewiesen, 
dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim 
Zustandekommen der Satzung über die Abfallentsorgung im 
Kreis Lippe vom 10.08.2023 nach Ablauf eines Jahres seit 
dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht wer-
den kann, es sei denn 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 
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b) die Satzung über die Abfallentsorgung im Kreis 

Lippe vom 10.08.2023 ist nicht ordnungsgemäß 
öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Landrat hat den Kreistagsbeschluss vorher 
beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
dem Kreis vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift oder die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

 
Detmold, den 10.08.2023 
 
 
Dr. Axel Lehmann 
Landrat 

Kr.Bl. Lippe 25.08.2023 
 
 
 
339 Satzung des Kreises Lippe über die Erhebung 
 von Benutzungsgebühren nach § 9 Abs. 2  
 Landeskreislaufwirtschaftsgesetz (LKrWG) 
 vom 10.08.2023 
 
Aufgrund des § 5 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (KrO NRW) vom 14.07.1994 (GV. NW. S. 646) in 
der zurzeit geltenden Fassung, der §§ 2, 4 und 6 des Kom-
munalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
(KAG) vom 21.10. 1969 (GV NRW S. 712) in der zurzeit gel-
tenden Fassung sowie § 9 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeskreislaufwirt-
schaftsgesetz - LKrWG) vom 21.06.1988 (GV. NW. S. 250), 
zuletzt geändert durch das Vierte Gesetz zur Änderung des 
Landesabfallgesetzes vom 01.02.2022 (GV. NRW. S. 121), 
in Verbindung mit § 19 der Satzung über die Abfallentsor-
gung im Kreis Lippe vom 10.08.2023 hat der Kreistag des 
Kreises Lippe in seiner Sitzung am 19.06.2023 folgende  
Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
Der Kreis Lippe erhebt für die gemäß § 9 Abs. 2 LKrWG an-
satzfähigen Kosten von den Städten und Gemeinden eine 
Gebühr nach § 9 Abs. 3 LKrWG.  
  

§ 2 
Gebührenpflichtige 

 
Gebührenpflichtig nach den Festlegungen dieser Gebühren-
satzung sind die Städte und Gemeinden im Kreisgebiet. 
 

§ 3 
Bemessungsgrundlage 

 
Die Gebühren werden auf der Grundlage eines einwohner-
bezogenen Bemessungsmaßstabes festgesetzt. 
 

§ 4 
Gebührensätze 

 
Für die gemäß § 9 Abs. 2 LKrWG ansatzfähigen Kosten ha-
ben die kreisangehörigen Städte und Gemeinden einen Be-
trag von 1,79 € je gemeldetem Einwohner an den Kreis 
Lippe zu erstatten. Maßgebend sind die vom Landesbetrieb 
Information und Technik Nordrhein-Westfalen veröffentlich-
ten Bevölkerungsdaten, Stand 30. Juni des Vorjahres. 
 

 
§ 5 

Gebührenempfänger 
 
Empfänger der festgesetzten Gebühr ist der Kreis Lippe,  
Felix-Fechenbach-Straße 5, 32756 Detmold. 
 

§ 6 
Fälligkeit 

 
Der von den Städten und Gemeinden an den Kreis Lippe zu 
entrichtende Erstattungsbetrag  wird durch Bescheid festge-
setzt. Der Erstattungsbetrag wird für das laufende Jahr nach 
dem in der Satzung festgelegten Berechnungsmaßstab ein-
mal jährlich nach Bekanntgabe des Bescheides fällig.   
 

§ 7 
Anwendung des KAG 

 
Soweit diese Satzung keine besonderen Regelungen ent-
hält, gelten die entsprechenden Vorschriften des Kommu-
nalabgabengesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen. 
 

§ 8 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in 
Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung des Kreises Lippe über 
die Erhebung von Benutzungsgebühren nach § 9 Abs. 2 
Landesabfallgesetz (LAbfG) vom 28.10.2020 außer Kraft. 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung des Kreises Lippe über die Erhe-
bung von Benutzungsgebühren nach § 9 Abs. 2 Landes-
kreislaufwirtschaftsgesetz (LKrWG) vom 10.08.2023  wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht. Gem. § 5 Absatz 6 der 
Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 
14.07.1994 (KrO NRW) in der zurzeit geltenden Fassung 
wird hiermit darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften der Kreisordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen der Sat-
zung des Kreises Lippe über die Erhebung von Benutzungs-
gebühren nach § 9 Abs. 2 Landeskreislaufwirtschaftsgesetz 
(LKrWG) vom 10.08.2023 nach Ablauf eines Jahres seit die-
ser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt, 

b) die Satzung des Kreises Lippe über die Erhebung 
von Benutzungsgebühren nach § 9 Abs. 2 Lan-
deskreislaufwirtschaftsgesetz (LKrWG) vom 
10.08.2023 ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden, 

c) der Landrat hat den Kreistagsbeschluss vorher 
beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
dem Kreis vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift oder die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

 
Detmold, den 10.08.2023 
 
 
Dr. Axel Lehmann 
Landrat 

Kr.Bl. Lippe 25.08.2023 
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Stadt Bad Salzuflen 
 
340 Fernwärmesatzung – Ratsbeschluss vom 
 3.05.2023 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Der Rat der Stadt Bad Salzuflen hat am 03.05.2023 in seiner 
öffentlichen Sitzung aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 
666), in der derzeit geltenden Fassung, sowie des 
§ 109 Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung 
Energien zur Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden 
(Gebäude Energie Gesetz GEG) eine Satzung über den An-
schluss und die Benutzung der Fernwärmeversorgung 
(Fernwärmesatzung) beschlossen. 
 
Beschluss des Rates der Stadt Bad Salzuflen vom 
03.05.2023 
 

Die „Satzung der Stadt Bad Salzuflen über den Anschluss 
und die Benutzung der Fernwärmeversorgung vom 
09.03.2023 (Fernwärmesatzung)“ wird in der als Anlage 1 
beigefügten Fassung beschlossen. Die Abgrenzung der Ver-
sorgungsgebiete der Fernwärmeversorgung geht aus dem 
zu diesem Beschluss gehörenden Lageplan (Anlage 2) her-
vor. 
 
Die Beschlüsse zur Satzung der Stadt Bad Salzuflen über 
den Anschluss und die Benutzung der Fernwärmeversor-
gung vom 09.03.2023 (Fernwärmesatzung) werden hiermit 
gem. § 7 Abs. 3 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NW) öffentlich bekanntgemacht. 
 
Eine Veröffentlichung erfolgt ebenfalls unter:  
https://www.stadt-bad-salzuflen.de/stadt-und-rathaus/poli-
tik-und-wahlen/ortsrecht 
 

Satzung der Stadt Bad Salzuflen über den Anschluss 
und die Benutzung der Fernwärmeversorgung vom 

03.05.2023 (Fernwärmesatzung) 
 
Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), in der derzeit 
geltenden Fassung, sowie des § 109 Gesetz zur Einsparung 
von Energie und zur Nutzung Energien zur Wärme- und Käl-
teerzeugung in Gebäuden (Gebäude Energie Gesetz GEG), 
in der derzeit geltenden Fassung, hat der Rat der Stadt Bad 
Salzuflen in seiner Sitzung am 03.05.2023 folgende Satzung 
beschlossen:   
 

§ 1 Allgemeines 
 
(1) Die Stadt Bad Salzuflen (Stadt) betreibt durch ihre mittel-
bare 100-prozentige Tochter Stadtwerke Bad Salzuflen 
GmbH (Stadtwerke) ein Fernwärmeversorgungsnetz zur 
Versorgung mit Wärme als öffentliche Einrichtung. Die Ver-
antwortung der Stadt als Trägerin der öffentlichen Einrich-
tung bleibt davon unberührt.   
 

 
(2) Zweck dieser Satzung ist die Senkung des Ausstoßes 
von Kohlendioxid und die Einsparung von fossilen Energie-
trägern wie Erdgas und Heizöl durch die besonders effizi-
ente Erzeugung von Fernwärme. Ebenso wird der Anteil Er-
neuerbarer Energien zur Erzeugung der Fernwärme sukzes-
sive im Rahmen der Transformation der Fernwärmeversor-
gung der Stadtwerke Bad Salzuflen gesteigert. Diese um-
weltfreundliche Art der Wärmeversorgung dient dem Schutz 
der Luft und des Klimas als natürliche Grundlagen des Le-
bens und damit dem wirtschaftlichen und sozialen Wohl der 
Stadt.  
 
(3) Die Fernwärmeversorgungsnetze dienen der Versor-
gung mit Wärme zu Heizzwecken, der Aufbereitung von 
Warmwasser sowie allen sonstigen geeigneten Verwen-
dungszwecken.   
 
(4) Art und Umfang der Nahwärmeversorgungsanlagen, den 
Zeitpunkt ihrer Herstellung, Erweiterung und Erneuerung so-
wie Art und Zustand des Wärmeträgers bestimmt die Stadt-
werke. Wärmeträger für die Versorgungsanlagen ist Heiß-
wasser.  
 

§ 2 Versorgungsgebiet 
 
Die Versorgungsgebiete der Fernwärmeversorgung erge-
ben sich aus dem Lageplan, der als Anlage 1 Bestandteil 
dieser Satzung ist. Der Lageplan liegt bei der Stadt im Fach-
bereich Stadtentwicklung und Umwelt, Rudolph-Brandes-
Alle 14, 1. Obergeschoss während der Dienststunden zur 
Einsicht aus und werden über das Internet unter der Adresse 
[Domaindresse wird noch ergänzt] bereitgestellt.   
 

§ 3 Anschluss- und Benutzungsrecht 
 
(1) Jeder Eigentümer/ jede Eigentümerin eines im Versor-
gungsgebiet nach § 2 liegenden bebauten oder bebaubaren 
Grundstücks, auf dem Wärme für Raumheizung, Warmwas-
ser oder sonstige Niedertemperaturzwecke verbraucht wird, 
ist vorbehaltlich der Einschränkung in § 4 berechtigt zu  
verlangen, dass sein Grundstück an die Fernwärmeversor-
gungsanlagen angeschlossen wird (Anschlussrecht). Das 
Anschlussrecht erstreckt sich nur auf solche Grundstücke, 
die an eine betriebsfertige öffentliche Fernwärmeleitung an-
geschlossen werden können. Dazu muss die Fernwärmelei-
tung in unmittelbarer Nähe des Grundstücks oder auf dem 
Grundstück verlaufen.  
 
(2) Nach dem betriebsfertigen Anschluss des Grundstücks 
an die Fernwärmeversorgungsanlagen hat jeder Anschluss-
nehmer/ jede Anschlussnehmerin das Recht, die benötigten 
Wärmemengen zu der für jeden Anschlussnehmer/ jeder 
Anschlussnehmerin besonders festgelegten Wärmeleistung 
zu entnehmen (Benutzungsrecht).   
 

§ 4 Begrenzung des Anschlussrechts 
 
 (1) Ist der Anschluss wegen der besonderen Lage des 
Grundstücks oder aus sonstigen technischen oder wirt-
schaftlichen Gründen mit erheblichen Schwierigkeiten ver-
bunden oder sind dafür besondere Maßnahmen oder Auf-
wendungen erforderlich, kann der Anschluss versagt wer-
den. Dies gilt nicht, wenn der Antragsteller/ die Antragstelle-
rin sich bereit erklärt, neben den Anschlusskosten auch die 
entstehenden Mehrkosten für den Bau und gegebenenfalls 
für den Betrieb zu tragen. In diesem Fall hat er auf Verlan-
gen angemessene Sicherheit zu leisten.   
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(2) Sind Gründe, die zur Versagung des Anschlusses ge-
führt haben, fortgefallen, ist nach den Vorschriften dieser 
Satzung zu verfahren.   
 

§ 5 Anschlusszwang 
 
(1) Jeder Eigentümer/ jede Eigentümerin eines im Versor-
gungsgebiet liegenden Grundstücks, das durch eine Straße 
(Weg, Platz) erschlossen ist (§ 3 Abs. 1), in der sich eine 
betriebsfertige Fernwärmeleitung befindet, ist verpflichtet, 
sein Grundstück an die Fernwärmeversorgungsanlagen an-
zuschließen, wenn auf dem Grundstück Wärme für Raum-
heizung, Warmwasser oder sonstige Niedertemperaturzwe-
cke verbraucht wird (Anschlusszwang).   
 
(2) Die Stadt gibt öffentlich bekannt, welche Straßen mit be-
triebsfertigen Versorgungsleitungen versehen sind. Mit Ab-
lauf eines Monats nach erfolgter öffentlicher Bekanntgabe 
ist der Anschlusszwang wirksam.   
 
(3) Werden an öffentlichen Straßen, die noch nicht mit Ver-
sorgungsleitungen ausgestattet sind, aber später damit ver-
sehen werden sollen, Neubauten errichtet, so sind auf Ver-
langen der Stadt alle Einrichtungen für einen späteren An-
schluss vorzubereiten. Das Gleiche gilt, wenn bereits beste-
hende Bauten durch An- und Umbau wesentlich geändert 
werden sollen.   
 
(4) Die Errichtung und der Betrieb von Wärmeerzeugungs-
anlagen für die in § 1 Abs. 3 genannten Zwecke ist nicht ge-
stattet.   
 

§ 6 Benutzungszwang 
 
(1) Der Eigentümer und die obligatorisch Nutzungsberech-
tigten der angeschlossenen Grundstücke sind verpflichtet, 
ihren gesamten Wärmebedarf im Sinne von § 1 Abs. 3 aus 
den Fernwärmeversorgungsnetzen zu entnehmen (Benut-
zungszwang).   
 
(2) Die Errichtung und der Betrieb von Wärmeerzeugungs-
anlagen für die in § 1 Abs. 3 genannten Zwecke ist nicht ge-
stattet.   
 

§ 7 Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang 
 
(1) Von der Verpflichtung zum Anschluss an die öffentliche 
Einrichtung und der Verpflichtung zur Benutzung derselben 
nach §§ 5 und 6 dieser Satzung können Grundstückseigen-
tümer/ Grundstückseigentümerinnen auf Antrag und nach 
Maßgabe dieser Satzung und insbesondere der folgenden 
Absätze vollständig oder teilweise befreit werden.   
 
(2) Die Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang gilt 
Grundstückseigentümern/ Grundstückseigentümerinnen als 
erteilt, in deren Gebäuden Wärmeversorgungsanlagen zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Satzung   
 
a) vorhanden oder   
b) nachweislich beauftragt sind oder   
c) aufgrund einer nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften er-
teilten Genehmigung errichtet werden dürfen.    
 
(3) Die Befreiung nach Absatz 2 erlischt, wenn eine grund-
legende Änderung oder Erneuerung der Wärmeversor-
gungsanlage erfolgt. Eine grundlegende Änderung oder Er-
neuerung ist insbesondere gegeben, wenn   
 

 
a) ein neuer Kessel erforderlich wäre oder   
b) ein Wechsel der Energieträger erfolgen soll oder   
c) vom Einzelofen auf Zentralheizung umgerüstet wird.   
 
(4) Eine Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang 
kann auf Antrag erteilt werden, soweit bei der Erzeugung der 
gesamten Wärmeenergie für die in § 1 Absatz 3 genannten 
Zwecke in der Umgebung keine schädlichen Umwelteinwir-
kungen zu erwarten sind,   
 
a) bei einem auf einem Grundstück befindlichen Gebäude, 
wenn die Gesamtnennwärmeleistung weniger als 5 kW be-
trägt oder   
b) bei einer emissionsfreien Heizungsanlage (z.B. Solarther-
mieanlagen, elektrisch betriebene Wärmepumpen, Geother-
mie) oder   
c) bei einer auf Basis erneuerbarer Energiequellen betriebe-
nen Verbrennungsanlage (z.B. Biomasse, insbesondere 
Holz), wenn durch geeignete Maßnahmen Feinstaub ver-
mieden wird. Hierbei muss der Anteil der Erneuerbaren 
Energien mindestens die Vorgaben in den §§ 34 ff Gesetz 
zur Einsparung von Energie und zur Nutzung Energien zur 
Wärme-und Kälteerzeugung in Gebäuden (Gebäude Ener-
gie Gesetz GEG) erfüllen und einen höheren Anteil als die 
Fernwärmeversorgung haben. Dies ist im Vorfeld dem Fern-
wärmeversorger gutachterlich nachzuweisen.  
 
(5) Die Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang ist 
innerhalb eines Monats nach Aufforderung zum Anschluss 
an die Fernwärmeversorgungsanlagen schriftlich bei der 
Stadt zu beantragen und unter Beifügung der erforderlichen 
Unterlagen zu begründen.   
 
(6) Eine Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang 
wird widerruflich oder befristet erteilt.   
 
(7) Eine Befreiung kann außerdem bei einer durch den An-
schluss- und Benutzungszwang im Einzelfall vorliegenden 
offenbar nicht beabsichtigenden Härte erteilt werden, wenn 
die Befreiung mit dem öffentlichen Interesse vereinbar ist.   
 
(8) Der Betrieb von Kaminen, Kaminöfen und Kachelöfen, 
die mit Holz beheizt werden und in erster Linie nicht der 
Raumheizung dienen, bleibt auch innerhalb des Versor-
gungsgebietes nach § 2 dieser Satzung gestattet.   
 

§ 8 Kreis der Verpflichteten 
 
Die sich aus dieser Satzung für den Eigentümer/ die Eigen-
tümerin ergebenden Rechte und Pflichten gelten entspre-
chend auch für die dinglich Nutzungsberechtigten. Mehrere 
Verpflichtete haften als Gesamtschuldner.  
 

§ 9 Begriff des Grundstücks 
 
(1) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist unabhängig von 
der Eintragung im Liegenschaftskataster und im Grundbuch 
jeder zusammenhängende Grundbesitz, der eine selbst-
ständige wirtschaftliche Einheit bildet, sofern auf dieser 
Wärme verbraucht wird.  
 
(2) Befinden sich auf dem Grundstück mehrere Gebäude, so 
können für jedes dieser Gebäude die für Grundstücke maß-
geblichen Vorschriften dieser Satzung angewendet werden. 
Die Entscheidung hierüber trifft die Stadt.   
 
§ 10 Anschluss an die Fernwärmeversorgungsanlagen und  

Rechtsgrundlage für die Fernwärmeversorgung 
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(1) Der Anschluss an das Fernwärmeversorgungsnetz ist 
vom Verpflichteten bei den Stadtwerken (§ 1 Abs. 1) zu be-
antragen. Bei Neubauten ist der Antrag gleichzeitig mit dem 
Antrag auf Baugenehmigung zu stellen.   
 
(2) Mit dem Antrag hat der Verpflichtete alle zur Ermögli-
chung einer Wärmebedarfsrechnung notwendigen Anga-
ben, insbesondere zum Heizenergiebedarf von auf dem 
Grundstück befindlichen Gebäuden, Wohnungen oder sons-
tigen Räumen zu machen.   
 
(3) Die Fernwärmeversorgung erfolgt auf privatrechtlicher 
Grundlage. Die Bedingungen des Versorgungsverhältnisses 
richten sich nach der Verordnung über allgemeine Bedin-
gungen für die Versorgung mit Fernwärme (AVBFernwär-
meV) vom 20.06.1980 (BGBl I Seite 743) in der jeweils gel-
tenden Fassung, den ergänzenden Bestimmungen für die 
Fernwärmeversorgung der Stadt bzw. des Betreibers bzw. 
nach den allgemeinen Wärmelieferungsverträgen für Indust-
riekunden der Gemeinde und den technischen Anschluss-
bedingungen für den Anschluss an das Fernwärmenetz.  
 

§ 11 Ordnungswidrigkeiten 
 
(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 7 Abs. 2 der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen handelt, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig dieser Satzung zuwiderhandelt, in-
dem er    
 
1. eine Wärmeerzeugungsanlage für die in § 1 Abs. 3 ge-
nannten Zwecke   
a) entgegen § 5 Abs. 4 errichtet oder   
b) entgegen § 6 Abs. 2 betreibt soweit eine Befreiung nach 
§ 7 nicht erteilt wurde;   
 
2. entgegen § 10 Abs. 2 Satz 1 unvollständige, ungenaue 
oder wissentlich falsche Angaben zum Heizenergiever-
brauch von auf seinem Grundstück befindlichen Gebäuden, 
Wohnungen oder sonstigen Räumen macht.   
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von bis 
zu 1.000 Euro geahndet werden.   
 
(3) Die Anwendbarkeit des Verwaltungsvollstreckungsge-
setzes für das Land Nordrhein-Westfalen bleibt hiervon un-
berührt.  
 
 

§ 12 Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekannt-
machung in Kraft.   
 
 
Stadt Bad Salzuflen, den 11.08.2023 
 
 
Der Bürgermeister 
Dirk Tolkemitt 

Kr.Bl. Lippe 25.08.2023 
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Stadt Barntrup 
 
341 Bebauungsplan 02/08 "Filleberg" der Stadt 
 Barntrup hier: Satzungsbeschluss und Inkraft-
 treten 
 
Der Rat der Stadt Barntrup hat in seiner Sitzung am 
31.05.2023 gem. §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der zurzeit gültigen 
Fassung i.V.m. § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in der 
z.Zt. gültigen Fassung die Aufstellung des Bebauungspla-
nes Nr. 02/08 „Filleberg“ der Stadt Barntrup einschließlich 
Begründung als Satzung beschlossen.  
 
BEKANNTMACHUNGSANORDNUNG 
 
Gem. § 10 BauGB wird der Satzungsbeschluss hiermit öf-
fentlich bekannt gemacht.  
 
Mit Vollzug dieser Bekanntmachung wird der Bebauungs-
plan 02/08 "Filleberg" der Stadt Barntrup rechtsverbindlich.  
 
Die Lage und der Umfang des Bebauungsplangebietes sind 
aus dem beigefügten Übersichtsplan ersichtlich.  
 
Die Satzung liegt einschließlich Text und Begründung im 
Fachbereich Planen und Bauen der Stadt Barntrup, Mittel-
straße 32, 32683 Barntrup, vom Tage dieser Bekanntma-
chung an während der Dienststunden zu jedermanns Ein-
sichtnahme öffentlich aus. 
 
Hinweise: 
 
1.  Es wird darauf hingewiesen, dass eine nach § 214 Abs. 
1 Satz 1 Nr. 1 – 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort   
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine un-
ter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtlichen 
Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebau-
ungsplanes und des Flächennutzungsplanes und nach  
 
 
 

 

 
§ 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwä-
gungsvorganges unbeachtlich werden, wenn sie nicht inner-
halb eines Jahres seit der Bekanntmachung der Satzung 
schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht wor-
den sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen 
soll, ist darzulegen.  
 
2.  Auf die Vorschriften des § 44 Abs.3 Satz 1 und 2 sowie 
Abs.4 des Baugesetzbuches über die Entschädigungen von 
durch den Bebauungsplan eingetretenen Vermögensnach-
teilen sowie über die Fälligkeit und das Erlöschen entspre-
chender Entschädigungsansprüche wird hingewiesen. 
 
3. Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO NW) beim Zustandekommen dieser Satzung kann ge-
mäß § 7 Abs. 6 GO NW nach Ablauf eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, es 
sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-
schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 
gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher be-
anstandet oder 
 
d) der Form- und Verfahrensfehler ist gegenüber der Stadt 
Barntrup vorher gerügt und dabei      
die verletzte Rechtsvorschrift und Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt. 
 
 
Barntrup, den 15.08.2023 
 
 
Stadt Barntrup 
Der Bürgermeister 
 
 
Borris Ortmeier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kr.Bl. Lippe 25.08.2023 
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342 Satzung der Stadt Barntrup über das besondere 
 Vorkaufsrecht nach § 25 Abs. 1 S. 1 Nr. 2  
 Baugesetzbuch für den Bereich „Untere 
 Straße“ in Barntrup 
 
- Vorkaufsrechtssatzung vom 17.08.2023 -  
 
 
Der Rat der Stadt Barntrup hat in seiner Sitzung am 
17.08.2023 aufgrund § 25 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 des Baugesetz-
buches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) und des § 7 der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NW. 
1994 S. 666/GV. NRW. S. 380) - jeweils in der bei Erlass 
dieser Satzung geltenden Fassung - folgende Satzung be-
schlossen: 
 

§ 1 
Besonderes Vorkaufsrecht 

Zur Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwick-
lung, zur Schaffung von Wohnraum für die heimische Bevöl-
kerung, Zurverfügungstellung von Unterbringungsmöglich-
keiten von Geflüchteten, Asylbegehrenden sowie Obdachlo-
sen und zur Durchführung von notwendigen Sanierungs-
maßnahmen im unter § 2 genannten Gebiet steht der Stadt 
Barntrup ein besonderes Vorkaufsrecht gemäß § 25 Abs. 1 
S. 1 Nr. 2 BauGB an bebauten und unbebauten Grundstü-
cken zu.  
 

2 
Abgrenzung des Satzungsgebietes 

(1) Der Geltungsbereich dieser Satzung erstreckt sich 
auf das Gebiet des städtebaulich relevanten Bereichs im 
Barntruper Stadtkern – Untere Straße und umfasst in der 
Gemarkung Barntrup folgende Grundstücke:  
 
 

 
 
Die obig genannten Flächen sind aus dem beigefügten La-
geplan innerhalb der gestrichelt gekennzeichneten Fläche 
ersichtlich. Dieser Lageplan ist Bestandteil dieser Satzung.  
 
(2) Werden innerhalb des Satzungsgebietes Flur- 
 stücke aufgelöst und neue Flurstücke gebildet oder 
 entstehen durch Grundstückszusammenlegungen 
 oder – teilungen neue Flurstücke, sind auf diese in
 soweit die Bestimmungen dieser Satzung ebenfalls 
 anzuwenden.  
(3) Für die Abgrenzung des Satzungsgebiets gilt im 
 Zweifelsfall nicht die Darstellung im Lageplan,  
 sondern die Bezeichnung der Flurstücke in dieser 
 Satzung. 

 
§ 3 

Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im 
Kreisblatt des Kreises Lippe in Kraft.  
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Bekanntmachungsanordnung 

 
Die vorstehende Satzung der Stadt Barntrup über das be-
sondere Vorkaufsrecht nach § 25 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 Bauge-
setzbuch für den Bereich „Untere Straße“ in Barntrup  - Vor-
kaufsrechtssatzung vom 17.08.2023 - wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 7 Abs. 6 Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) die 
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GO 
gegen diese Satzung nach Ablauf von sechs Monaten seit 
ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden kann, 
es sei denn 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestim-
mung oder der Flächennutzungsplan ist nicht ord-
nungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeich-
net worden, die den Mangel ergibt. 

 
Barntrup, den 17.08.2023 
Stadt Barntrup 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. Borris Ortmeier 

Kr.Bl. Lippe 25.08.2023 
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Stadt Blomberg 
 
343 Öffentliche Bekanntmachung des Jahresab-
 schlusses der Stadt Blomberg zum 31.12.2021 
 und Entlastung des Bürgermeisters 
 
Aufgrund des § 96 Abs. 1 GO NRW in der derzeit gültigen 
Fassung hat der Rat der Stadt Blomberg am 10.05.2023 den 
vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresab-
schluss zum 31.12.2021 durch Beschluss festgestellt und 
dem Bürgermeister uneingeschränkt Entlastung erteilt. 
 
Der Jahresabschluss zum 31.12.2021 ist gemäß § 96 Abs. 
2 GO NRW dem Landrat als untere staatliche Verwaltungs-
behörde in Detmold mit Schreiben vom 09.06.2023 ange-
zeigt worden. 
 
Der Jahresabschluss zum 31.12.2021 wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. Die Ergebnis- und Finanzrechnung sowie 
die Bilanz sind als Anlagen beigefügt. 
 
Der Jahresabschluss zum 31.12.2021 liegt zur Einsicht-
nahme ab dem 26.08.2023 bis zur Feststellung des folgen-
den Jahresabschlusses während der Dienststunden (mon-
tags – freitags von 08.00 – 12.00 Uhr, Montag und Dienstag 
von 14.00 – 15.30 Uhr, Donnerstag 14.00 – 18.00 Uhr) im 
Fachbereich 20 - Kämmerei und Finanzen - (Am Martiniturm 
1, 32825 Blomberg) öffentlich aus. 
 
 
Die vorstehende öffentliche Bekanntmachung ist auch auf 
der Internetseite der Stadt Blomberg unter www.blomberg-
lippe.de (Service & Verwaltung/Öffentliche Bekanntmachun-
gen) einsehbar. 
 
Blomberg, den 08.08.2023 
 
Stadt Blomberg 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. Dolle 
(Dolle) 
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Stadt Blomberg  
Bilanz zum 31.Dezember 2021 
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Kr.Bl. Lippe 25.08.2023 
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Stadt Detmold 
 
344 Bekanntmachung 
 Bewilligungsverfahren für die Zutageförderung 
 von Grundwasser aus den Brunnen B5, B6 und 
 B7 in Horn-Bad Meinberg 
 
Der Landesverband Lippe, Schloßstr. 18, 32657 Lemgo hat 
gemäß §§ 8 bis 13 und 14 des Gesetzes zur Ordnung des 
Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz -WHG-) vom 
31.07.2009 (BGBl. I S. 2585) in der z. Zt. gültigen Fassung 
in Verbindung mit den §§ 15, 16 und 106 des Wassergeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswasserge-
setz -LWG-) in der Fassung vom 08.07.2016 (GV NRW 
Seite 618) in der z. Zt. gültigen Fassung die Bewilligung für 
das folgende Vorhaben beantragt: 
 
Förderung von Grundwasser aus dem Brunnen B5 in 
Horn-Bad Meinberg in der  
 

Gemarkung Bad Meinberg, 
Flur 1, 

Flurstück 314, 
 
in einer Menge bis zu 
 

6,5 m³/h, 
156 m³/d und 
20.000 m³/a, 

 
Förderung von Grundwasser aus dem Brunnen B6 in 
Horn-Bad Meinberg in der  
 

Gemarkung Bad Meinberg, 
Flur 1, 

Flurstück 22, 
 
in einer Menge bis zu 
 

15 m³/h, 
360 m³/d und 
60.000 m³/a, 

 
Förderung von Grundwasser aus dem Brunnen B7 in 
Horn-Bad Meinberg in der  
 

Gemarkung Bad Meinberg, 
Flur 1, 

Flurstück 19, 
 

in einer Menge bis zu 
 

10 m³/h, 
240 m³/d und 
20.000 m³/a, 

 
 
und insgesamt nicht mehr als 

120.000 m³/a 
 

zusammen mit den Brunnen aus dem parallel lauf. An-
tragsverfahren zu VB1/2015 und VB2/2016 der Staatlich 
Bad Meinberger Mineralbrunnen GmbH & Co. KG 
und Lieferung an die Staatlich Bad Meinberger Mineralbrun-
nen GmbH & Co. KG. Im dortigen Betrieb werden die Wäs- 
 
 

 
ser im Rahmen der Abfüllung von amtl. anerkannten Mine-
ralwässern und Süßgetränken auf Mineralwasserbasis ge- 
und verbraucht. 
 
Weitere Einzelheiten sind aus dem Antrag vom 27.03.2023 
sowie den dazugehörigen Unterlagen und Plänen ersicht-
lich. Da sich das Vorhaben auf das Einzugsbiet der Stadt 
Detmold auswirken kann, werden die Antragsunterlagen 
auch in der Stadtverwaltung Detmold ausgelegt. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass das Vorhaben gemäß § 9 
des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) vom i. d. F. der Bekanntmachung vom 18.03.2021 
(BGBl. I S. 540) in der z. Z. gültigen Fassung i. V. m. § 7 
UVPG und Ziff. 13.3.2 der Anlage 1 zum UVPG einer allge-
meinen Vor-prüfung unterzogen wurde.  
 
Nach Einschätzung der zuständigen Behörde aufgrund 
überschlägiger Prüfung unter Berücksichtigung der in der 
Anlage 3 zum UVPG aufgeführten Kriterien sind erhebliche 
nachteilige Umweltauswirkungen, die nach § 25 Abs. 2 
UVPG zu berücksichtigen wären, durch das Vorhaben nicht 
zu erwarten. Bei dem Vorhaben handelt es sich um seit Jahr-
zehnten betriebene Grundwasserförderungen. Es werden 
keine neuen Anlagen errichtet. Für die Brunnen B5, B6 und 
B7 gibt es bisher keine wasserrechtliche Bewilligung oder 
Erlaubnis. Die Nutzung der Brunnen erfolgte bislang mittels 
Hauptbetriebsplan, der durch die Bezirksregierung Arnsberg 
zugelassen worden ist. Die zugelassenen Fördermengen 
nach Bergrecht waren bisher unbegrenzt. 
Nach den behördlich geprüften fachgutachterlichen Unterla-
gen sind erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen, die 
nach § 25 Abs. 2 bei der Zulassungsentscheidung zu be-
rücksichtigen wären, nicht zu erwarten. Aufgrund der hydro-
geologischen Verhältnisse ist insbesondere mit keinen 
nach-teiligen Folgen für die im Umfeld der Brunnen befindli-
chen schutzwürdigen Biotope zu rechnen. Auf die Erstellung 
einer Umweltverträglichkeitsstudie wird daher verzichtet. 
 
Diese Entscheidung wird gemäß § 5 Abs. 2 UVPG hiermit 
öffentlich bekannt gemacht.  
 
Die Antragsunterlagen können bei der Stadt Detmold, 
Rosental 21, Zimmer 305 (Hintergebäude)  eingesehen 
werden, 
 
 
während der allgemeinen Dienststunden unter Berücksichti-
gung der aufgrund der COVID-19-Pandemie geltenden 
Schutz- und Hygienebestimmungen  innerhalb der Ausle-
gungsfrist von einem Monat eingesehen werden. Die ein-
monatige Auslegungsfrist beginnt am 04.09.2023 und 
endet mit Ablauf des 04.10.2023. Die Antragsunterlagen 
können weiterhin im Internet unter:  
https://databox0100.krz.de/public/download-
shares/LIrZcYlnPPRTgKyyO2xGVA8AMwBnIctz  
eingesehen werden. 
 
Darüber hinaus können der Antrag mit den dazugehörigen 
Unterlagen und dieser Bekanntmachungstext ergänzend 
und außerhalb einer Rechtspflicht auf der Internetseite des 
Kreises Lippe unter https://www.kreis-lippe.de/kreis-
lippe/aktuelles/amtliche-bekanntmachungen/bekanntma-
chungen-umwelt-und-energie.php eingesehen werden. Da-
rauf, dass nur die Auslegung vor Ort rechtlich verbindlich ist, 
wird vorsorglich hingewiesen. 
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Einwendungen gegen das Vorhaben und Stellungnahmen 
von Vereinigungen, die auf Grund einer Anerkennung nach 
anderen Rechtsvorschriften befugt sind, Rechtsbehelfe 
nach der Verwaltungsgerichtsordnung gegen die Entschei-
dung einzulegen (vgl. §§ 11, 14 WHG, § 106 LWG i. V. m. § 
73 Absatz 4 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) vom 12.11.1999 
(GV NRW Seite 602) in der z. Zt. gültigen Fassung) sind zur 
Vermeidung des Ausschlusses spätestens innerhalb von 
zwei Wochen nach dem Ende der vorbezeichneten Ausle-
gungsfrist schriftlich - möglichst in dreifacher Ausfertigung 
oder zur Niederschrift bei der 
 
Stadt Detmold, Rosental 21, Zimmer 305 (Hintergebäude) 
abzugeben, 
 
oder beim Kreis Lippe, Felix-Fechenbach-Str. 5, 32756 Det-
mold, zu den Dienststunden der Kreisverwaltung Lippe, Bür-
gerservice: 
 
Montag bis Donnerstag: von 07:30 Uhr bis 18.00 Uhr 
Freitag:    von 07:30 Uhr bis 13:00 Uhr 
 
zu erheben. 
 
Die zum Zeitpunkt der Einsichtnahme bzw. Niederschrift in 
den genannten Verwaltungsstellen aufgrund der COVID-19-
Pandemie jeweils geltenden Infektionsschutz- und Hygiene-
bestimmungen sowie Zutrittsbeschränkungen sind zu be-
achten. Im Kreishaus und seinen Außenstellen ist die Mas-
kenpflicht aufgehoben worden. 
 
Für das Rathaus der Stadt Detmold gelten zur Zeit folgende 
Regelungen: ----------------- 
 
Nach Ablauf der Frist sind alle Einwendungen und Stellung-
nahmen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privat-
rechtlichen Titeln beruhen. 
 
Aus den Einwendungen und Stellungnahmen muss die la-
dungsfähige Anschrift ersichtlich sein. Außerdem sollten die 
Einwendungen begründet werden. 
 
Die eingegangenen Einwendungen und Stellungnahmen 
werden in einem noch festzusetzenden Termin erörtert. Zu 
diesem Termin ergeht an diejenigen, die Einwendungen er-
hoben oder eine Stellungnahme abgegeben haben, eine be-
sondere Benachrichtigung. Bei Ausbleiben eines/-r Beteilig-
ten kann in dem Erörterungstermin auch ohne ihn/sie ver-
handelt werden. Verspätete Einwendungen und Stellung-
nahmen bleiben bei der Erörterung und Entscheidung unbe-
rücksichtigt. 
 
Wenn mehr als 50 Benachrichtigungen oder Zustellungen 
vorzunehmen sind, können diese Benachrichtigungen durch 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden. Die Zustellung 
der Entscheidung kann in solchen Fällen durch öffentliche 
Bekanntmachung erfolgen. 
 
Nach § 5 des Gesetzes zur Sicherstellung ordnungsgemä-
ßer Planungs- und Genehmigungsverfahren während der 
COVID-19-Pandemie (Planungssicherstellungsgesetz - 
PlanSiG) vom 20.05.2020 (BGBl. I. S. 1041) in der z. Zt. gül-
tigen Fassung genügt anstelle des Erörterungstermins eine 
Online-Konsultation. In diesem Fall werden die zur Teil-
nahme an dem Erörterungstermin Berechtigten von der 
Durchführung der ersatzweisen Online-Konsultation be-
nachrichtigt. Darüber hinaus wird die Online-Konsultation  

 
ortsüblich bekannt gemacht. Wenn mehr als 50 Benachrich-
tigungen oder Zustellungen vorzunehmen sind, können 
diese Benachrichtigungen durch öffentliche Bekanntma-
chung ersetzt werden. 
 
Die Online-Konsultation kann mit Einverständnis der zur 
Teilnahme Berechtigten durch eine Telefon- oder Videokon-
ferenz ersetzt werden. 
 
Werden keine Einwendungen erhoben und keine Stellung-
nahmen abgegeben, erübrigt sich die Durchführung eines 
Erörterungstermins, einer Online-Konsultation oder einer 
Telefon- oder Videokonferenz. 
 
 
 
 
 
 
Detmold, 21.08.2023 
 
 
K R E I S   L I P P E 
Der Landrat 
FG 680 – Immissionsschutz, Umweltrecht, Controlling 
Im Auftrag 
 
gez. 
Blattgerste 
 
 
Az.: 701-66 38 20-8/50 
 
 
 
Vorstehende Bekanntmachung wird hiermit gemäß § 106 
LWG i. V. m. § 73 Abs. 5 VwVfG NRW ortsüblich bekannt 
gemacht. 
 
Stadt Detmold 
Fachbereich 5 
Rosental 21 
gez. i.A. Kruse 

Kr.Bl. Lippe 25.08.2023 
 
 
 
345 Bekanntmachung 
 Bewilligungsverfahren für die Zutageförderung 
 von Grundwasser aus den Brunnen VB1/2015 
 und VB/2016 in Horn-Bad Meinberg 
 
Die Staatlich Bad Meinberger Mineralbrunnen GmbH & Co. 
KG hat gemäß §§ 8 bis 13 und 14 des Gesetzes zur Ord-
nung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz -
WHG-) vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585) in der z. Zt. gülti-
gen Fassung in Verbindung mit den §§ 15, 16 und 106 des 
Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Lan-
deswassergesetz -LWG-) in der Fassung vom 08.07.2016 
(GV NRW Seite 618) in der z. Zt. gültigen Fassung die Be-
willigung für das folgende Vorhaben beantragt: 
 
Förderung von Grundwasser aus dem Brunnen 
VB1/2015 in Horn-Bad Meinberg in der  
 

Gemarkung Bad Meinberg, 
Flur 13, 

Flurstück 47, 
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in einer Menge bis zu 
 

23 m³/h, 
552 m³/d und 
75.000 m³/a, 

 
Förderung von Grundwasser aus dem Brunnen 
VB2/2016 in Horn-Bad Meinberg in der  
 

Gemarkung Bad Meinberg, 
Flur 13, 

Flurstück 47, 
 
in einer Menge bis zu 
 

5 m³/h, 
120 m³/d und 
25.000 m³/a, 

 
 
und insgesamt nicht mehr als 

120.000 m³/a 
 
zusammen mit den Brunnen aus dem parallel lauf. An-
tragsverfahren zu B5, B6 und B7 des Landesverbandes 
Lippe 
 
um im Rahmen der Abfüllung von amtl. anerkannten Mine-
ralwässern und Süßgetränken auf Mineralwasserbasis das 
Grundwasser zu ge- und verbrauchen. 
 
Weitere Einzelheiten sind aus dem Antrag vom 27.03.2023 
sowie den dazugehörigen Unterlagen und Plänen ersicht-
lich. Da sich das Vorhaben auf das Einzugsbiet der Stadt 
Detmold auswirken kann, werden die Antragsunterlagen 
auch in der Stadtverwaltung Detmold ausgelegt. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass das Vorhaben gemäß § 9 
des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) vom i. d. F. der Bekanntmachung vom 18.03.2021 
(BGBl. I S. 540) in der z. Z. gültigen Fassung i. V. m. § 7 
UVPG und Ziff. 13.3.2 der Anlage 1 zum UVPG einer allge-
meinen Vorprüfung unterzogen wurde.  
 
Nach Einschätzung der zuständigen Behörde aufgrund 
überschlägiger Prüfung unter Berücksichtigung der in der 
Anlage 3 zum UVPG aufgeführten Kriterien sind erhebliche 
nachteilige Umweltauswirkungen, die nach § 25 Abs. 2 
UVPG zu berücksichtigen wären, durch das Vorhaben nicht 
zu erwarten. Es werden keine neuen Anlagen errichtet. Die 
einzelnen, bisher mittels Erlaubnissen zugelassenen För-
dermengen für die Brunnen VB1/2015 und VB2/2016 wer-
den nicht verändert. 
Nach den behördlich geprüften fachgutachterlichen Unterla-
gen sind erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen, die 
nach § 25 Abs. 2 bei der Zulassungsentscheidung zu be-
rücksichtigen wären, nicht zu erwarten. Aufgrund der hydro-
geologischen Verhältnisse ist insbesondere mit keinen 
nachteiligen Folgen für die im Umfeld der Brunnen befindli-
chen schutzwürdigen Biotope zu rechnen. Auf die Erstellung 
einer Umweltverträglichkeitsstudie wird daher verzichtet. 
 
Diese Entscheidung wird gemäß § 5 Abs. 2 UVPG hiermit 
öffentlich bekannt gemacht.  
 
Die Antragsunterlagen können bei der Stadt Detmold, 
Rosental 21, Zimmer 305 (Hintergebäude)  eingesehen 
werden, 

 
während der allgemeinen Dienststunden unter Berücksichti-
gung der aufgrund der COVID-19-Pandemie geltenden 
Schutz- und Hygienebestimmungen innerhalb der Ausle-
gungsfrist von einem Monat eingesehen werden. Die ein-
monatige Auslegungsfrist beginnt am 04.09.2023 und 
endet mit Ablauf des 04.10.2023. Die Antragsunterlagen 
können weiterhin im Internet unter: 
https://databox0100.krz.de/public/download-shares/SJvLL-
vfbKwFaSCRyg9p6Wa1vr1WgDigr 
eingesehen werden. 
 
Darüber hinaus können der Antrag mit den dazugehörigen 
Unterlagen und dieser Bekanntmachungstext ergänzend 
und außerhalb einer Rechtspflicht auf der Internetseite des 
Kreises Lippe unter https://www.kreis-lippe.de/kreis-
lippe/aktuelles/amtliche-bekanntmachungen/bekanntma-
chungen-umwelt-und-energie.php eingesehen werden. Da-
rauf, dass nur die Auslegung vor Ort rechtlich verbindlich ist, 
wird vorsorglich hingewiesen. 
 
Einwendungen gegen das Vorhaben und Stellungnahmen 
von Vereinigungen, die auf Grund einer Anerkennung nach 
anderen Rechtsvorschriften befugt sind, Rechtsbehelfe 
nach der Verwaltungsgerichtsordnung gegen die Entschei-
dung einzulegen (vgl. §§ 11, 14 WHG, § 106 LWG i. V. m. § 
73 Absatz 4 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) vom 12.11.1999 
(GV NRW Seite 602) in der z. Zt. gültigen Fassung) sind zur 
Vermeidung des Ausschlusses spätestens innerhalb von 
zwei Wochen nach dem Ende der vorbezeichneten Ausle-
gungs-frist schriftlich - möglichst in dreifacher Ausfertigung 
oder zur Niederschrift bei der 
 
Stadt Detmold, Rosental 21, Zimmer 305 (Hinterge-
bäude) abzugeben, 
 
 
 
oder beim Kreis Lippe, Felix-Fechenbach-Str. 5, 32756 Det-
mold, zu den Dienststunden der Kreisverwaltung Lippe, Bür-
gerservice: 
 
Montag bis Donnerstag: von 07:30 Uhr bis 18.00 Uhr 
Freitag:    von 07:30 Uhr bis 13:00 Uhr 
 
zu erheben. 
 
Die zum Zeitpunkt der Einsichtnahme bzw. Niederschrift in 
den genannten Verwaltungsstellen aufgrund der COVID-19-
Pandemie jeweils geltenden Infektionsschutz- und Hygiene-
bestimmungen sowie Zutrittsbeschränkungen sind zu be-
achten. Im Kreishaus und seinen Außenstellen ist die Mas-
kenpflicht aufgehoben worden. 
 
Für das Rathaus der Stadt Detmold gelten zur Zeit folgende 
Regelungen: ------------------- 
 
Nach Ablauf der Frist sind alle Einwendungen und Stellung-
nahmen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privat-
rechtlichen Titeln beruhen. 
 
Aus den Einwendungen und Stellungnahmen muss die la-
dungsfähige Anschrift ersichtlich sein. Außerdem sollten die 
Einwendungen begründet werden. 
 
Die eingegangenen Einwendungen und Stellungnahmen 
werden in einem noch festzusetzenden Termin erörtert. Zu  
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diesem Termin ergeht an diejenigen, die Einwendungen er-
hoben oder eine Stellungnahme abgegeben haben, eine be-
sondere Benachrichtigung. Bei Ausbleiben eines/-r Beteilig-
ten kann in dem Erörterungstermin auch ohne ihn/sie ver-
handelt werden. Verspätete Einwendungen und Stellung-
nahmen bleiben bei der Erörterung und Entscheidung unbe-
rücksichtigt. 
 
Wenn mehr als 50 Benachrichtigungen oder Zustellungen 
vorzunehmen sind, können diese Benachrichtigungen durch 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden. Die Zustellung 
der Entscheidung kann in solchen Fällen durch öffentliche 
Bekanntmachung erfolgen. 
 
Nach § 5 des Gesetzes zur Sicherstellung ordnungsgemä-
ßer Planungs- und Genehmigungsverfahren während der 
COVID-19-Pandemie (Planungssicherstellungsgesetz - 
PlanSiG) vom 20.05.2020 (BGBl. I. S. 1041) in der z. Zt. gül-
tigen Fassung genügt anstelle des Erörterungstermins eine 
Online-Konsultation. In diesem Fall werden die zur Teil-
nahme an dem Erörterungstermin Berechtigten von der 
Durchführung der ersatzweisen Online-Konsultation be-
nachrichtigt. Darüber hinaus wird die Online-Konsultation 
ortsüblich bekannt gemacht. Wenn mehr als 50 Benachrich-
tigungen oder Zustellungen vorzunehmen sind, können 
diese Benachrichtigungen durch öffentliche Bekanntma-
chung ersetzt werden.  
 
Die Online-Konsultation kann mit Einverständnis der zur 
Teilnahme Berechtigten durch eine Telefon- oder Videokon-
ferenz ersetzt werden. 
 
Werden keine Einwendungen erhoben und keine Stellung-
nahmen abgegeben, erübrigt sich die Durchführung eines 
Erörterungstermins, einer Online-Konsultation oder einer 
Telefon- oder Videokonferenz. 
 
 
Detmold, 21.08.2023 
 
K R E I S   L I P P E 
Der Landrat 
FG 680 – Immissionsschutz, Umweltrecht, Controlling 
Im Auftrag 
 
gez. 
Blattgerste 
 
Az.: 701-66 38 20-8/52 
 
 
 
Vorstehende Bekanntmachung wird hiermit gemäß § 106 
LWG i. V. m. § 73 Abs. 5 VwVfG NRW ortsüblich bekannt 
gemacht. 
 
 
Stadt Detmold 
Fachbereich 5 
Rosental 21 
gez. i.A. Kruse 

Kr.Bl. Lippe 25.08.2023 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



414 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE  
 

 

 

Stadt Lügde 
 
346 Öffentlichkeitsbeteiligung Lärmaktionsplan 
 

Aufstellung eines Lärmaktionsplans der Stadt Lügde 
 

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 47 d Abs. 3 
Bundesimmissionsschutzgesetz 

 
 
Der Ausschuss für Bürgerservice, Ordnung und Feuerwehr 
hat in seiner Sitzung am 20.04.2023 der Aufstellung eines 
Lärmaktionsplans für die Stadt Lügde zugestimmt.  
 
Der Lärmaktionsplan der Stadt Lügde soll auf der Grundlage 
der Ein- und Auswirkungen durch die Immissionen durch die 
örtlichen Gegebenheiten, sowie den aktuellen Lärmkarten 
des Landesumweltamtes NRW (LANUV) erstellt werden. 
Die der Lärmkartierung des LANUV NRW zugrundeliegende 
EU-Umgebungslärmrichtlinie 2002/49/EG betrachtet dabei 
die großen Lärmquellen von Umgebungslärm: Hauptver-
kehrsstraßen, Haupteisenbahnstrecken, Großflughäfen und 
Ballungsräume.  
 
Zum Lärm durch den Schienenverkehr erfolgt ein eigenes 
Verfahren durch das Eisenbahnbundesamt.  
 
Ziel des Lärmaktionsplans der Stadt Lügde ist es, Maßnah-
men zu beschreiben, die schädliche Auswirkungen durch 
Umgebungslärm verhindern, ihnen vorbeugen oder sie min-
dern können. 
 
Ein wichtiger Bestandteil dieser Lärmaktionsplanung ist da-
her die Mitwirkung der Öffentlichkeit.  
 
Der Öffentlichkeit wird hiermit die Möglichkeit für die Abgabe 
von Anregungen, Eingaben und Stellungnahmen gegeben, 
die in der Zeit vom  
 
04. September bis einschließlich 04. Oktober 2023 
 
im Fachbereich Ordnung und Soziales (Erdgeschoss, Zim-
mer 008) der Stadt Lügde, Am Markt 1, 32676 Lügde wäh-
rend der Dienststunden erfolgen kann. Die Öffentlichkeit 
kann sich hier auch über die allgemeinen Ziele und Zwecke 
sowie die wesentlichen Auswirkungen der Lärmaktionspla-
nung unterrichten.  
 
 
Dienststunden: 
Montag- Donnerstag von 07:30 Uhr bis 12:45 Uhr 
Freitag    von 07:30 Uhr bis 12:00 Uhr 
Montag (zusätzlich) von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
Donnerstag (zusätzlich) von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
 
 
Weitere Informationen zu der Beteiligung erhalten Sie auch 
im Internet unter www.luegde.de / Rathaus & Verwaltung / 
Mitteilungen / Lärmaktionsplan Lügde .  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass sich durch die Beteiligung 
keine Rechtsansprüche auf Umsetzung von Maßnahmen er-
geben. 
Lügde, 17.08.2023 
 
 
 

 
Stadt Lügde  
Der Bürgermeister 
 
 
Blome 

Kr.Bl. Lippe 25.08.2023 
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Jobcenter Lippe 
 
347 Öffentliche Bekanntmachung Jahresabschluss 
 2022 
 
Hinweis auf die öffentliche Bekanntmachung: 
Die Feststellung des Jahresabschlusses 2022 und des 
Lageberichtes des Jobcenters Lippe – Anstalt des öf-
fentlichen Rechts 
ist gem. § 15 der Hauptsatzung des Kreises Lippe vom 
02.07.2018, zuletzt geändert durch Satzung vom 
20.01.2022 zur Änderung der Hauptsatzung auf der Inter-
netseite des Kreises Lippe unter www.kreis-lippe.de/amtli-
che-bekanntmachungen am 17. August 2023 öffentlich be-
kanntgemacht worden. 

Kr.Bl. Lippe 25.08.2023 
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Sparkasse Paderborn-Detmold-Höxter 
 
348 Aufgebot einer Sparurkunde 
 
Die Sparurkunde Nr. 3010683286 ausgestellt von der  
Sparkasse Paderborn-Detmold-Höxter als Rechtsnachfol-
ger der ehemaligen Sparkasse Paderborn-Detmold ist ab-
handengekommen. Der Inhaber der Sparurkunde wird auf-
gefordert, seine Rechte binnen drei Monaten unter Vorlage 
der Sparurkunde anzumelden. 
 
Wird die Sparurkunde nicht vorgelegt, wird sie für kraftlos 
erklärt. 
 
Paderborn, 17. August 2023 
 
 
Sparkasse Paderborn-Detmold-Höxter 
       Der Vorstand 

Kr.Bl. Lippe 25.08.2023 
 
 
 
349 Aufgebot einer Sparurkunde: Nr. 3561037957 
 
Die Sparurkunde Nr. 3561037957 ausgestellt von der 
Sparkasse Paderborn-Detmold-Höxter als Rechtsnachfol-
ger der ehemaligen Sparkasse Paderborn ist abhandenge-
kommen. 
Der Inhaber der Sparurkunde wird aufgefordert, seine 
Rechte binnen drei Monaten unter Vorlage der Sparurkunde 
anzumelden. 
 
Wird die Sparurkunde nicht vorgelegt, wird sie für kraftlos 
erklärt. 
 
Paderborn, 23. August 2023 
 
 
Sparkasse Paderborn-Detmold-Höxter 
              Der Vorstand 

Kr.Bl. Lippe 25.08.2023 
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Einzelpreis dieser Nummer 0,61 € 
Bezug und Lieferung des Kreisblattes durch Kreis Lippe, Der Landrat, Felix-Fechenbach-Str. 5, 32756 Detmold. 

Einzellieferung nur gegen Voreinsendung des Betrages zuzüglich Versandkosten auf das  
Konto 18 bei der Sparkasse Detmold (BLZ 476 501 30). 

Bezugsgebühren jährlich 53,69 €. In den vorgenannten Preisen ist die gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten.  
Redaktionsschluss jeweils am 1. bzw. 15. eines Monats um 16:00 Uhr, Erscheinungstermin jeweils am 10. bzw. 25. eines Monats. 

Herausgeber: Kreis Lippe, Felix-Fechenbach-Straße 5, 32756 Detmold 

Verantwortlich für die veröffentlichten Texte sind die Städte und Gemeinden bzw. die jeweiligen Institutionen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


